
 

 

 
 
 
 

Vereinfachter Spendennachweis 
 
Nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b ESTDV (Einkommensteuerdurchführungsverordnung) genügt  
für Zuwendungen bis zu einem Betrag von 300 € als Zuwendungsnachweis für das 
Finanzamt des Spenders der Zahlbeleg und ein Ausdruck dieser nichtamtlichen 
Bescheinigung. 
 
Empfänger der Spende Die Kunstvilligen e. V. 
 Lorenzer Straße 32 
 90402 Nürnberg 
 
Bankverbindung Sparkasse Nürnberg 
 IBAN: DE91 7605 0101 0012 1826 63 
 BIC: SSKNDE77XXX 
 
Höhe der Spende Lt. Zahlbeleg/Kontoauszug 
 
Datum der Spende Lt. Zahlbeleg/Kontoauszug 
 
 
 
Der Verein Die Kunstvilligen e. V. ist nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamts 
Nürnberg-Zentral, (St.-Nr. 241/107/71084) vom 29.08.2022 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Wir fördern nach unserer Satzung Kunst und Kultur und sind berechtigt, für Spenden  
und Mitgliedsbeiträge die für die steuerbegünstigten Zwecke geleistet werden, 
Zuwendungsbescheinigungen nach amtlich beschriebenem Vordruck auszustellen. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung von Kunst und Kultur verwendet 
wird. 
 
 

Die Kunstvilligen e. V. 

Vorstand 


